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I . Turaeus ' ) ( 1532 — 1573 ) , auch ein Melanchthonianer , hat die
Verschmelzung des Bundesgedankens mit dem der xot ^ c-i ^ / « nach
Boauinus ' Vorgangs in der Lehre vom Abendmahl durchgeführt.
Aber das sind alles erst Vorbereitungen .

ä ) Die Beziehung des Bundes aus die persönliche Heilserfahrung
der Gläubigen : Ursinus , Glevianus , Sohnius .

Eine kraftvolle Neuaufnahme und Wetterführung Bullingerscher
Tendenzen bringen vor allem Ursinus und Glevianus , die
allerdings ohne die erwähnten Zusammenhänge nicht betrachtet
werden dürfen . Ihnen ist der Bundesgedanke nicht nur gut für einen
dogmatischen Locus , vielmehr stellt tiefes persönliches Interesse diese
Formulierung in den Vordergrund der religiösen Gesamtäußerung .
Die gegenwärtige heilserfahrung des Gläubigen ist der Kusgangs -
und Brennpunkt ihrer Föderaltheologie , noch ganz anders als bei
den Niederländern , die wir behandelt haben . Das wird bei Ursinus
darin aus den ersten Blick erkennbar , daß in seinen vorarbeiten zum
Heidelberger Katechismus die Antwort auf die erste Frage nach der
„ kirma con80latio " im Leben und Sterben ursprünglich durch und
durch föderalistisch lautet : Daß mich Gott in seinen Gnadenbund aus¬
genommen hat . 3) Dem entspricht die Darlegung in den „ ^ xplieationss
eateetietieasV ) Dieser Bund ist die Versöhnung mit Gott , erlangt
durch Christi Mittlerschast , gegründet aus den Gehorsam und Tod
des Lohnes Gottes . ^) Das gegenseitige Übereinkommen zwischen Gott
und Menschen wird Gegenwartserlebnis des Glaubens : Gott versichert
die Glaubenden der Versöhnung , der Vergebung der Sünden , der

^ xsZssis psrspierm st tsrms ints ^ ra 6s saers , oosna von 1574 .
2) Boauinus über das Kbendmahl , vgl . bes . p . Mff . Dazu seine Schrift :

^ .sssrtio ritus kranAsncii usw .
2) Ich zitiere die Gpera , wenn nichts anderes bemerkt ist , nach der Kusgabe

von Nurinus Reuter , vgl . Literaturverzeichnis . Lumms , tnsoloZiss I , p . 10 :
„ lZuoct a Oso a <1 imaZinsin sms st vitam astsrnsm snm eonciitus : st post -
HUÄM nane volsns in ^ clamo sinissram , Osus sx immsnsa st Zratuiw inissri -
eoräig , ms rsespit in koscius Zratiss suas , ut proptsr odsclisntiam st mortsm
kilii sui missi in sarnsm , cZonst mini crsclsnti iustitism st vitam astsrnam :
atlzus nvlZ kosctus suum in eoräs inso psr spiritum suum , a <1 imaZinsm vsi
ms rskormantsm st cwnmntsm in ins abda patsr , st psr vsrdum 8uum st
si ^ na nuius kosctsris visibilia odsignavit .

^) Lxplieationsg oatsc -nstie . opp . I , p . 98ff . : „vs kosdsre vsi " .
5) Summa tnsol . p . 14 . Lxplio . oat . p . 99 .
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neuen Gerechtigkeit, des heiligen Geistes und ewigen Lebens „ per
st propter kilium meäiatoi -sni " . Die Menschenwiederum verpflichten
sich Gott zu Glauben , Buße und zum Dienst in wahrem Gehorsam .
In unsern Herzen wird dieser Bund besiegelt durch Gottes Geist und
Wort samt den Bundeszeichen . In Ursinus ' Schriften zur Sakraments¬
frage kehrt das immer wieder : die Taufe hat uns zu Bundesgenossen
Gottes gemacht , und das Abendmahl versiegelt uns die Bundesgnade ,
die uns in Christo geschenkt ist / ) Dieser Bund wird auch Testament
genannt , ist ja doch das Foedus durch Thristi Tod befestigt . Die
Heilserfahrung der Gläubigen aber schließt sich zusammen mit
der alttestamentlichen: schon im protevangelium ist Bund und
Testament mit allen Erwählten bis zum Ende der Ivelt geschlossen .
Im Klten Testament wird geglaubt an den Thristus , der kommen
soll , im Neuen Testament dagegen an den , der gekommen ist . Es
ist also im Grunde ein Bund und Testament , bei aller Verschiedenheit
der cil-cumgtaritiae , die sich im Klten Testament im politischen Ge¬
meinwesen und in den levitischen Zeremonien ausdrücken / ) Das er¬
innert alles stark an Bullinger und Talvin , deren angelegentliche
Hervorhebung des Bundes mit Kbraham Ursinus wohl ebenfalls
beeinflußt hat / ) In den bisher vorgeführten Gedanken tritt höchstens
noch stärker als bei dem Züricher Reformator das gläubige Gegen¬
wartsinteresse am Bundesgedanken hervor .

Jedoch ist nun auch die seitherige dogmatische Arbeit nicht
spurlos an Ursinus vorübergegangen . Sie findet ihren Niederschlag
darin , daß er bei Behandlung des Unterschiedes zwischen Gesetz und
Evangelium von dem Gesetz aussagt , es enthalte das koeäus naturale ,
das bei der Schöpfung von Gott mit den Menschen eingegangen sei ,
das Evangelium dagegen das kosäus Ai-atiae / ) Diese Unterscheidung

vgl . IZxsZssis vsras Äootrinas I , p . 8l)5 f . (beachte das zweimalige ssrvirs !) .
2) l 'kssss 6s sosna äomini ( Trstausg . 1584 ) , p . 360 . IZxsZ . vsr . cloetr . a . a . <v .
2) Lumina tnsol . p , 14 . IZxsZ . vsrss üostrinss p . 806 .
^) 1̂ . e . p . 806 . Vsra «toetrina <ts prineipaii tins saeramsntorum ( Erst¬

ausgabe ) p . 620 . lZxpIio . oat . p . 1dl) : „ I>sam in utro ^ us tsstamsnto ants st
post Lkristum sxkibitum Osus ersäsntibus st posnitsntiam aZsntibus pro
mittit i-smissionsm pseeatorum st nominss ss obliZsnt aci crslisncium vso ,
st ad posnitsntism aAsiutsni .

5) Summa tnsol . x>. 14 : „ I^ sx continst kosäus naturals , in «zrsstions a
I) so oum nominidus initum , noo sst , nstura nominibus nots , sst , st rs <zuirit a
nobis pörksLtam odsctisntiam sr ^ a Osum , et prasstantibus ssm promittit
vitsm astsrnÄM , non praestantibus minatur sstsrnas posnas : Luangslium
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tritt zwar vor den zuerst genannten Gedankenreihen verhältnismäßig
zurück , immerhin steht sie aber in der Einleitung zum größeren
Katechismus im Mittelpunkt und bestimmt die ganze Einteilung
desselben wesentlich , während sie dann allerdings in der Latscliesis
rumor in Wegfall kommt / ) Der Zusammenhang dieses Aspektes
mit der l « x naturae bei Melanchthon ist ebenso augenscheinlich , wie
die Beziehung des kosäus Mnei -als bei Musculus zu Melanchthons
Gedanken wahrscheinlich ist . Eine Abhängigkeit des Ursinus von
Musculus oder des Musculus von Ursinus braucht nicht angenommen
zu werden , da sie beide selbständig aus Grund der Melanchthonischen
Theologie und der mittelalterlich- scholastischen Lehre vom Naturrecht
weitergedacht haben könnend ) Die ungleich breitere Wirkung , die
von Ursinus ' Katechismus ausging , wird zur allgemeinen Annahme der
Zweiteilung in der Bundeslehre mehr beigetragen haben als die
Formulierung des Verner Dogmatikers .

Nicht weniger Beachtung als Ursinus verdient sein Mitarbeiter
in Heidelberg , T . Glevianus . Lchon darum , weil Eoccejus aus
ihn als auf seinen Hauptoorgänger hingewiesen hat / ) Auch er war
wie Ursinus mit dem Kreise Bullingers in enge Berührung gekommen ,
hatte aber zuvor bei Calvin studiert und dann später in Heidelberg
Boquinus aus sich wirken lassen , was sich alles bei ihm deutlich
wahrnehmen läßt . Daß er sich zuerst den Rechtswissenschaftengewidmet
hatte - - er war Dr . juris — , ließ ihn für den Komplex der Föderal¬
gedanken eine besondre Neigung mitbringen / ) Das kc>e6u8 inu -
Vsro LontinstkosäusAratias , noo sst , ininiins natura notnin sxistsns :
ostsnäit nodis sius institias , Main Isx rsquirit , iinplstionsin in Lnristo , st
rsstitutionsin in nodis psr Lnristi spirituin ; st prornittit vitsin astsrnsni
gratis proptsr Lnristuin , nis <Mi in surn ersännt .

>) vgl . darüber Lang , Heidelberger Katechismus , 5 . 1. XIVff . , I^XXVIIIf .
^) Musculus kann allerdings die Lninma tnsol . des Ursinus gekannt haben ,

da sie bereits 1562 vorlag , sie ist möglicherweise für Übungen Ursins im Heidelberger
Sapienzkolleg entstanden . Doch läßt sich ersteres kaum sicher ausmachen . Über
die scholastische Naturrechtslehre vgl . Troeltsch , Soziallehren , S . 253 . 261 ff .

'' ) Glevianus , Lxvositio s ^ indoli apostoliei sivs artienloruin kiclsi : in
ciua surnrns ^ ratuiti kosäsris astsrni intsr vsurn st kiäslss drsvitsr st psr -
Spions traetatur , ferner : Os substantia kosclsris Zratniti intsr Osuin st slsetos
und : Der Gnadenbund Gottes . Toccejus nennt ihn als seinen Vorläufer ^ rastatio
zu ? oscl . p . 40 .

4) Glevianus hat wie Boquinus in Bourges studiert . Dort ist die
Heimstätte der Rezeption des römischen Rechtes und seiner Nutzbarmachung für die
Ausgestaltung der französischen Monarchie ? vgl . auch voumergue , Calvin I ,
S . 141 ff .



tuus inter Partes asserisus ) ist nach dem Sündenfall geschlossen .
Es wird auch von einem Bunde mit Abraham und David gesprochen . ' )
Kber das heilsgeschichtliche tritt auch bei ihm mehr zurück , er geht
bei seiner paränetischen Behandlungsart , die es mit dem Heilsstand
des Thristenmenschen zu tun hat , vielmehr von der jetzt wirksamen
Gnade aus und weist alles heil im gegenwärtigen Christus aus .
So steht allerdings im Mittelpunkt seiner Theologie der Bund , aber in
Verbindung mit dem königlich -priesterlichen Walten Thristi . ^) Thristus ,
König und Priester , das sind die herzpunkte seiner Ausführungen in
der Substantia und Expositio , am meisten in der letzteren Schrift , wo
das königliche Amt der beherrschendeOberbegriff ist . ^) Die Frage ist
ihm nun : wie kommt das dreifache Amt mit dem Bundesgedanken
überein ? ^) Glevianus bahnt eine Belebung der spröden Behandlung des
dreifachen Amtes Thristi durch den Föderalgedanken an und arbeitet
auch hierin Toccejus vor . Er schweißt die Begriffe Bund und Reich
zusammen . Das ivsäus Ai-atuitum ist das re ^ num lütiristi , genauer :
durch das Erstere wird Thristi Reich herbeigeführt . Wo der Bund
zu seinem Recht kommt , da wird das Gottesreich in uns begründet .
Die conkosäsrati sind die vsri re ^ ni Ltiristi eives . ^) hier begegnet
uns zum ersten Male die systematischeVerbindung von Bund und
Reich , deren Verhältnisbestimmung ein Hauptproblem bei der Be¬
urteilung der Eoccejanischen Gedanken ist . °) Zweifellos ist die Vor¬
liebe für den Gedanken des Reiches dem Glevianus durch Johannes
Talvin übermittelt worden . Es drückt sich in seinem Bemühen , Reich
und Bund zu verbinden , die Tendenz aus , die souveräne Herrschaft

1) Lxpositio v . 76 .
2) Man beachte , daß auch das villenburger Bekenntnis ( T . F . R . Müller

5 . 722 ) das königliche Kmt Thristi ganz besonders hervorhebt .
°) Lxp . 3 ff . 75 ff . 89 . 131 ff . Ludst . 131 ff .

vgl . bes . kxp . 7S .
b) Lxp . 3 ff . 5 . 9 f . 20 . 47 . 75 ff . 89 . Ludst . 132 .
°) Die kurze Erwähnung bei Bullinger ( Thristus bestätigt das kosäus

Ästsrnurn , indem er das Reich bringt ) und die Zusammenstellung der Pfalz . R . <v .
sind nur Ansätze , vgl . S . 42 . 44 dieses Buches . Bei Talvin bahnt sich schon deut¬
licher die Verbindung an : tosdus und rsZni ooslsstis dsers ^ itas 45 , 238 . Zn
lid . II . cp . 10 der Inst , wird immer vom kosäus der Väter gesprochen und zu¬
gleich davon , daß sie den Eingang in das Reich hatten , daß die Propheten dieses
verkündigten 2 , 317 . 323 . Dder vgl . die Verknüpfung beider Begriffe bei David
2 , 250 . Kuch 31 , 471 könnte man anführen , wo die Berufung der Heiden insitio
in lamiliÄm ^ dradas genannt ist , so daß das Reich über alle Weltteile hin ver¬
breitet wird .
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Gottes , sein unumschränktes äommium , mit der aktiven , gläubigen
Mitwirkung des Menschen in Einklang zu bringen . Talvinisch ist
weiter die Beziehung aus die Prädestination . Der Bund hat es nach
ihm nur mit den Erwählten zu tun / ) Darum wird in der Substantia
auch der versuch unternommen , rsMum , koeäus und immutabils vei
äeeretum ( bezw . die sponsio des Lohnes ) zu verknüpfen / ) Freilich
bleibt es bei einer einfachen Nebeneinanderstellung, aber Eoccejus hat
gewiß diese Anregung mit in seine Arbeit hineingenommen - zumal
jene Verknüpfung von kvsäus und sx>c»n3ic>, von tosäus und vor¬
zeitlichem pactum , die sich bei Glevianus bereits deutlich findet / )

Glevianus schreibt keine Loci , sondern geht vom apostolischen
Symbol aus . Leine Lehrweise ist paränetischer Art , sie läßt die
praktische Abzweckung deutlich hervortreten . Der genannte Ausgangs¬
punkt ergibt die trinitarische Gliederung . Es gestaltet sich durch diese
Methode alles mehr dogmatisch , die heilsgeschichtliche Lebendigkeit tritt
zurück . Lein systematisches Hauptanliegen aber ist dieses : jegliches
heilsgut so dem Oberbegriff des Bundes zu unterstellen , daß immer
die Beziehung nach den zwei Hauptseiten : Gott und die Menschen , der
Bundschließende und die Bundesgenossen , entfaltet wird / ) Die klare ,
geschlossene Abrundung und praktische Faßlichkeit, der kernhafte , reiche
Gehalt — fern von aller soliantenhasten Geschwätzigkeit — erinnern
an den Genfer Meister , vor allem macht die geistliche Tiefe Glevians
Beiträge wertvoll .

Lie ist eine Frucht seiner ganzen Konzentration aus die eigent¬
liche „ Substanz " der Heilsgnade in Thristo . Glevianus , der wie Ursinus
den Bund als die Versöhnung in Thristus bestimmt ^) und dem
Heilsweg , aus dem die Erwählten das Ziel gewinnen , bei der Be¬
schreibung der Stufen in der Verwaltung des Reiches Ehristi besondre
Aufmerksamkeit widmet / ) ist durch und durch christozentrisch und reich
in der christologischen Entfaltung . Aber das wird alles nicht nur
lehrhast behandelt , sondern vom wärmsten praktisch - religiösen Interesse
durchglüht . Seine Besonderheit besteht endlich noch darin , daß er

-) Lxp . 9 . 2) Ludst . 132 f . 140 .
2) Ludst . 23 : ? rout domo äuplsx maluin coiuiuissrÄt , — ita kilius Osi

Mediator koedsris a vso constitutus , sponüst pro äusdus rsdus : 1 . ss satis -
saeturum pro psoeatis omiüuin , ouos pstsr si dsäit ; 2 . ss stiam stkseturum ,
ut sibi insiti paes eonseisutiss trusntur sto ,us in diss rsnovsntur ad Oei
imsZinsiu .

Ludst . 131 . 5) ßxp . 9 . °) Lxp . 5 ff .
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nach dem Vorgang Talvins wie Boquinus das im Bund gegebene
neue Verhältnis zu Thristo als Eingliederung und Einverleibung
beschreibt / ) hier liegt ein mystisches Moment vor , das einem überall
bei Glevianus entgegentritt , und das aus eine besondre Innigkeit des
Gemeinschaftserlebnisses mit Thristus schließen läßt / ) Aber Glevianus
sagt diese Gliedschaft nicht nur von den Gläubigen des Neuen
Testaments aus . Weil Thristus von Anfang an der einzige Weg
des heiles war , schon im Alten Bunde , sind auch alle , welche je seit
Adam geglaubt haben , Glieder Thristi durch den heiligen Geist / )
Diese Idee der Einverleibung in Thristo , ihrem Ursprung nach ( ab¬
gesehen von dieser letzgenannten föderalistischenFassung ) gut paulinisch ,
aber auch augustinisch und reformatorisch, ist offenbar von Boquinus
her über Glevianus , zusammen mit der dem Letzteren eigentümlichen
Synthese kosäus - i-sZnum zu Toccejus gekommen .

Nach Ursinus und Glevianus tritt in die Heidelberger Tradition
ein : G . Sohnius ( 1551 — 1589 ) . Auch er ist durch juristischesStudium
für den Föderalgedanken disponiert , auch er kommt wie Ursinus von
Melanchthon her und entwickelt sich wie Glevianus zu Talvin hin .
Inhaltlich bietet er keine neuen Gedanken zu unserm Thema . Ts
ist die Theologie des Ursinus , die er in etwas schärferer Zuspitzung
mit Ausdrücken des römischen Gbligationenrechts zum Ausdruck
bringt / ) Der Gnadenbund wird bezeichnet als die mutua pactiv

Gnadenbund , 5 . 4S , Ludst . 138 f . , Lxp . 162 f .
2) Bei Glevianus begegnen uns oft Klänge , die an den späteren Pietismus er¬

innern , z . B . Gnadenbund S . 47 „vnd daß er in ewigkeit unser gnediger König
vnnd freundlicher lieber Henland senn vnnd bleiben roil " / . Es geht ihm
das Herz auf , wenn er die Wirkungen des erhöhten Königs in seinen slsoti
beschreibt . Hier spürt man den pulsschlag seiner Frömmigkeit und Theologie ,
vgl . Ludst . 138 f . , Lxp . 161 ff . 16S .

2) Gnadenbund , S . 190 .
G . Sohnius , Nstdoüus l 'dsoloAiÄS , Opera I , p . 249 ff . Zum Verständnis

der fortan immer stärker benutzten juristischen Terminologie sei an folgende Be¬
stimmungen des römischen Rechtes erinnert : Das Rechtsgeschäft der stipulatio
bindet beide Teile durch vsrda . Es erfolgt dabei mündlich gesprochen Frage
und Antwort , Der stipulator fragt etwa den , welcher verpflichtet werden soll : äars
sponäss , oder kaaers proinittis , oder kaoiss ? Dadurch entsteht dann die odliZatio
sx oontraetu . Im zweiseitigen Vertrag ist jeder Teil Gläubiger und Schuldner
zugleich , die Obligation ist beiderseits vorhanden . Der Gläubiger heißt stipu -
lator , der Nebengläubiger , welcher zur Stipulation zugezogen wird , um für den
Hauptgläubiger oder dessen Trben als Stellvertreter zu fungieren , heißt aästipu -
lator . ^ dprornissorist der , „ welcher eins Stipulation mit dem Gläubiger
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äs reeoneiliatioiie kvmim' s eum Oec> per et propter Lliristuin
insäiatorein . Christus ist der insäi ^ tor äuaruin pÄrtiuin clissi -
äentium . Der Bund ist eine mutua 3porisio und bringt mit
sich eine mutua odliss ^ tio . Gott verspricht , dem Gläubigen Gott
zu sein und verpflichtet sich , ihm Sündenvergebung und ewiges Leben
per et propter meZiatorem zu schenken . Der Mensch verpflichtet
sich ganz und gar zur Hingabe des Dienstes ( vso 3e gervum köre ) ,
zu Glauben und Gehorsam an Gott . Der Alte und der Neue Bund
sind eine innere Einheit , sie unterscheiden sich nur eireumstantiis
et mc>clc>. Dort geschieht die Versöhnung per Lliristum meäiatorem
aäliue extiibsnäum , hier per Lkristum mectiatorein sxtiidituni .

Trotz des formalistischen Moments , wie es die juristisch schärfer
gefaßte Begriffsbestimmung ohne weiteres mit sich bringt , zeigt doch
auch noch Sohnius deutlich , wie die Heidelberger Strömung den
Vundesgedanken als Motw des Gegenwartsglaubens verwertet . Doch
haben sich ihre Vertreter wenig beschäftigt mit der seit Musculus
und Szegedin offenen Frage , wie sich der Schöpfungsbund zum
Gnadenbund verhalte . Nur Ursinus war darauf eingegangen, indem
er sagte : das Gesetz enthalte den Naturbund der Schöpfung . Da¬
mit gab er wohl eine Anregung zur Lösung des Problems , aber
auch sein eigentliches Interesse galt dem jetzt wirksamen Gnadenbund .
Erst die nachfolgende Entwicklung bringt es zur inneren Auseinander¬
setzung zwischen Naturbund und Gnadenbund .

Die dogmatische Konsolidierung der Lehre vom Doppelbund :
Gomarus , Polanus , wolleb , Lgli , wendelin .

Es fehlt jetzt nur noch , daß das voppelschema zur allgemeinen
Annahme gebracht wird , dann ist der Grundstock vorhanden , den die
scholastischenBearbeiter bis in die Tage des Coccejus hinein als
Besitz ausweisen .

Entscheidende Anregungen für die begriffliche Weiterentwicklung
gibt Franziskus Gomarus . Seine aus dem Jahre 1594 stammende
Skizze ist zwar nur eine kurze Rede , zeigt aber den Zug zu einem

eines Dritten eingeht , um jenen durch ihre Mithaftung als Bürgen sicherer zu
stellen " . Ist er verpflichtet worden durch die Formel : ictsin <tars sponctss ? so
heißt er Sponsor . Savignn , Gbligationenrecht , I , S . 147 . II , S . 1 . 7 . 8 . 12 .
43 f . 205 f . puchta , Rom . privatrecht , 5 . 321 f. Scheurl , Institutionen , S .
230 f . 271 .
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